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Anordnung Nr. 21 
über den Landfunkdienst 

— 2. Landfunk-Anordnung — 
vom 17. Dezember 1987

Zur Ergänzung der Anordnung vom 28. Februar 1986 über 
den Landfunkdienst — Landfunk-Anordnung — (GBl. I Nr. 10

S. 116) wird im .Einvernehmen mit den Leitern der zustän
digen zentralen Staatsorgane folgendes angeordnet:

§ 1
Der § 4 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:

„Anträge auf Erteilung von Genehmigungen zum Betreiben 
von Funkstellen auf Fahrzeugen des Binnenwasserstraßen
verkehrs, die nicht in der DDR registriert sind, sind an das 
Zentralamt für Funkkontroll- und Meßdienst der Deutschen 
Post zu richten. “

§2
Der § 5 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:

„Das Betreiben von Funkanlagen auf Fahrzeugen des Binnen
wasserstraßenverkehrs, die nicht in der DDR registriert sind, 
kann genehmigt werden für
— Funkverkehr im Funknetz der Binnenwasserstraßen der 

DDR für die Fahrt und die.Sicherheit der Fahrzeuge,
— bordinternen Funkverkehr,
— Navigationsfunkdienst. “

§3
Der § 5 Abs. 3 wird wie folgt ergänzt:

„Genehmigungen zum Betreiben von Funkstellen auf Fahr
zeugen des Binnenwasserstraßenverkehrs, die nicht in der 
DDR registriert sind, werden für eine Dauer von maximal 
5 Jahren erteilt.“

§4
Die Buchstaben b, f und g des § 7 erhalten folgende Fassung: 
,,b) die errichteten Funkstellen erst in Betrieb zu nehmen, 

wenn deren Freigabe zum Funkbetrieb durch die zu
ständige Bezirksdirektion der Deutschen Post erfolgt 
ist. Für Funkstellen auf Fahrzeugen des Binnenwasser
straßenverkehrs, die nicht in der DDR registriert sind, 
ist keine Freigabe erforderlich. Die vom Zentralamt für 
Funkkontroll- und Meßdienst der Deutschen Post er
teilten Genehmigungen zum Betreiben dieser Funkstel
len werden mit Entrichtung der Gebühren wirksam; i
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f) die Bestimmungen der Funkzeugnis-Anordnung vom
28. Februar 1986 (GBl. I Nr. 10 S. 127) anzuwenden. Bei 
Funkstellen auf Fahrzeugen des Binnenwasserstraßen
verkehrs, die nicht in der DDR registriert sind, gilt ein 
dem Großfunkzeugnis gleichzustellendes Funkzeugnis;

g) zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im 
Umgang und Betrieb von Funkanlagen eine betrieb
liche Funkordnung auszuarbeiten und sie, soweit vom 
Ministerium für Post- und Fernmeldewesen nichts an
deres festgelegt, der zuständigen Bezirksdirektion der 
Deutschen Post zur Bestätigung vorzutegen. Entspre
chend der Funkzeugnis-Anordnung ist ein Beauftragter 
(Funkbeauftragter) zur Wahrnehmung von Funkange
legenheiten festzulegen. Das gilt nicht für ausländische 
Vertretungen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Für den Betrieb von Funkanlagen auf Fahrzeugen 
des Binnenwasserstraßenverkehrs, die nicht in der DDR 
registriert sind, gilt eine besondere Betriebsvorschrift2;“

§5
Der § 18 wird um folgenden Abs. 8 ergänzt:
„(8) Für Funkstellen auf Fahrzeugen des Binnenwasser

straßenverkehrs, die nicht in der DDR registriert sind, ist der 
Gegenwert der Gebühren für das Erteilen der Genehmigungen 
und das Betreiben von Funkanlagen beim Grenzübertritt in 
der Landeswährung des Antragstellers bzw. Genehmigungs
inhabers oder in einer konvertierbaren Währung bei den 
Dienststellen der Zollverwaltung der DDR zu entrichten. 
Dabei finden die in der DDR jeweils geltenden Devisenum
rechnungssätze Anwendung. Das Entstehen der Gebühren
pflicht und die Höhe der Gebühren für das Erteilen der 
Genehmigungen und das Betreiben der Funkanlagen auf 
Fahrzeugen des Binnenwasserstraßenverkehrs werden durch 
den Minister für Post- und Fernmeldewesen gesondert gere
gelt.“

■ - § 6
Diese Anordnung tritt am 1. März 1988 in Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 1987

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

S c h u l z e

2 Erhältlich beim Zentralamt für Funkkontroll- und Meßdienst der 
Deutschen Post.

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 886/13a
Regelung Nr. 41 — Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Motorräder 
hinsichtlich ihrer Geräuschentwicklung — zum „Abkommen über die Annahme ein

heitlicher Bedingungen für die Genehmigung und gegenseitige Anerkennung der. 
Genehmigung für Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen vom 
20. März 1958 in der revidierten Fassung vom 10. November 1967“

Sonderdruck Nr. 886/13b
Regelung Nr. 42 — Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge 
hinsichtlich ihrer vorderen und hinteren Schutzeinrichtungen (Stoßfänger usw.) — 
zum „Abkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmi
gung und gegenseitige Anerkennung der Genehmigung für Ausrüstungsgegenstände 
und Teile von. Kraftfahrzeugen vom 20. März 1958 in der revidierten Fassung vom 
10. November 1967“

Diese Sonderdrucke sind über den Zentral-Versand Erfurt, 
Postschließfach 696, Erfurt, 5010, zu beziehen.
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